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Genehmigung zur Plakatierung anl. der Europawahl am 25.05.20'14
lhr Antrag vom 04.03.2014

Sehr geehrter Hen Palm!

Wir nehmen Bezug auf oben genannten Antrag und erteilen lhnen im Einvernehmen mit dem
Bürgermeister der Gemeinde Lützelbach als öriliche Straßenverkehrsbehörde hiermit die

iederzeit widerrufliche Genehmiqunq

zum Aufstellen/Aufhängen von Klein- und Großplakaten auf dem Gebiet der Gemeinde LÜtzel-
bach.

Wir bitten, die Bestimmungen der SIVO und des Hess. Straßengesetzes zu beachten. lnsbe-
sondere bitten wir um Beachtung der folgenden Beschränkungen und Verbote:

. l\rit der Plakatierung darffrühestens zwei Monate vor dem Wahltag begonnen werden.

. Die Plakatierung darf nach ort und Art der Anbringung sowie nach Form und Farbe der
Plakate nicht zu Verwechslungen mit Verkehrszeichen und -einrichtungen Anlass geben
oder deren Wirkung beeinträchtigen. Auf § 33 Abs. 2 SIVO wird hingewiesen.

. Die Plakatierung ist unzulässig im sm-Bereich von Kreuzungen und Einmündungen so-
wie im lnnenrand von Kurven.

. Das Anbringen von Plakaten und sonstigen Werbeträgern an Straßenbäumen ist verbo-
ten.

Wir bitten. die Plakate unmittelbar nach Durchführuno der Wahl wieder zu entfernen.

Diese Genehmigung ergeht gebührenfrei.
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Bitte beachten Sie folqende erqänzende Hinweise;

. Gemeindliche Anlagen dürfen nicht beklebt werden.

. Die Ausübung der Erlaubnis hat so zu erfolgen, dass der Straßenverkehr nicht und der Ver-
kehr auf den Gehwegen nicht wesentlich beeinträchtigt werden.

. Vom Fahrbahnrand ist eine Entternung von mindestens 30 Zentimetern einzuhalten. Für
den Fußgängerverkehr muss eine Gehwegbreite von mindestens 120 Zentimetern frei blei-
ben.

. Das Anbringen an Verkehrszeichenanlagen ist nicht gestattet. Die Sicht auf amtliche Ver
kehrszeichen und Signalanlagen sowie die Sichtwinkel an Straßenkreuzungen und -
einmündungen muss frei bleiben. Es ist diesbezüglich ein Mindestabstand von 10 Metern -
gerechnet vom Schnittpunkt der Fahrbahnkanten - einzuhalten. An Grundstücksein- und -
ausfahrten ist ein l\4indestabstand von 5 Metern einzuhalten.

. Andere Sondernutzungen und Anschläge dürfen nicht beeinträchtigt werden.

. Plakate des gleichen Erlaubnisinhabers müssen mindestens '100 Meter - gerechnet nach
allen Seiten - voneinander entfernt sein.

. Die Plakatständer/Plakattafeln sind so aufzustellen und zu befestigen, dass sie durch Witte-
rungseinflüsse nicht von der Befestigung gelöst werden und dadurch Verkehrsbeeinträchti-
gungen bewirken. Die Befestigung hat mit geeignetem Befestigungsmaterial, das Schäden
am Träger ausschließt, zu erfolgen.

. Die Gemeinde Lützelbach ist von jeglichen Ansprüchen - auch Dritter -, die aus dieser Er-
laubnis entstehen, freizustellen.

. Soweit Privateigentum in Anspruch genommen wird, ist die Zustimmung des jeweiligen Ei-
gentümers einzuholen.

. Außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile sowie bei Störung der freien Land-
schaft darf die Erlaubnis nicht ausgeübt werden.

l\4it freundlichen Grüßen
Im Auftrag

L.-u-'(
Martel


